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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1969

Norm

ABGB §1336 E

ABGB §1336 F

KollV zwischen dem Wr Theaterdirektorenverband und dem ÖGB §26

SchSpG §27

Rechtssatz

Bühnen-Oberschiedsgericht 2.12.1969, OBW 1/66

Eine in einem Dienstvertrag nur der Höhe nach festgelegte Vertragsstrafe, für die im übrigen auf den einschlägigen

KollV verwiesen wird, ist mangels gegenteiliger Vereinbarung für beide Teile verbindlich. Auch eine dem Gesamtwert

des Vertrages entsprechende Vertragsstrafe kann übermäßig sein und unterliegt daher dem richterlichen

Mäßigungsrecht.

Entscheidungstexte

OBW 1/66
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